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Gremium Sitzung am Sitzung Nr. Beratungsaktion 

Magistrat 15.05.2017 25 beschließend 

Ortsbeirat Engelbach 07.06.2017 4 vorberatend 

Ortsbeirat Dexbach 08.06.2017 5 vorberatend 

Ortsbeirat Wallau 13.06.2017 8 vorberatend 

Ortsbeirat Breidenstein 14.06.2017 7 vorberatend 

Ortsbeirat Kernstadt 19.06.2017 12 vorberatend 

Ortsbeirat Eckelshausen 26.06.2017 5 vorberatend 

Ortsbeirat Kombach 07.08.2017 5 vorberatend 

Ortsbeirat Weifenbach   vorberatend 

 
 

Bezeichnung: Errichtung von Baumgrabstätten auf den städtischen Friedhöfen 
 

  

 

Bürgermeister FB-Leiter Sachbearbeiter/in FB II 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
Anlage(n): 

(1) Aufstellung Baumbestattung  
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SACH- UND RECHTSLAGE: 
 
In den letzten Jahren stieg die Tendenz bezüglich Urnenbeisetzungen stetig an. Es wird da-
her in Betracht gezogen, Urnenbeisetzungen bei bestehenden Bäumen (Baumbestattungen) 
auf den städtischen Friedhöfen anzubieten. Diese Option besteht bereits bei anderen Kom-
munen wie z.B. Bad Laasphe. Laut Nachfrage beim Friedhofsamt Bad Laasphe wird dieses 
Angebot von den dortigen, wie auch von auswärtigen, Bürgern und Bürgerinnen sehr gut 
angenommen. 
 
Seitens der Verwaltung wurde dokumentiert, auf welchen städtischen Friedhöfen die Mög-
lichkeit für Baumbestattungen besteht. Die genaue Aufstellung kann der beigefügten Anlage 
entnommen werden. 
 
Hinweis: 
In der Friedhofsordnung der Stadt Biedenkopf vom 10. Juni 1976 in der Fassung des 6. 
Nachtrages vom 17. Juni 2011 ist die Bestattungsart „Baumbestattung“ nicht enthalten. Soll-
te diese Bestattungsart angenommen werden, müsste eine entsprechende Änderung der 
Friedhofsordnung erfolgen. 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 
 
Die Erträge aus den Bestattungskosten werden im Budget 130301 „Friedhöfe“ verbucht. 
Über die Höhe der zu erzielenden Erträge kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage 
getroffen werden.  
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Bevor ein endgültiger Beschluss gefasst werden kann, sind die Ortsbeiräte der Stadt Bie-
denkopf mit dieser Angelegenheit zu befassen. 




